
Herstellungskosten: Steuerliche Untergrenze bleibt vorerst weiter gültig  

Unter Herstellungskosten versteht man allgemein die Aufwendungen, die für die Herstellung 
eines Vermögensgegenstandes bzw. eines Wirtschaftsgutes angefallen sind. Aus welchen 
Aufwendungen sich die Herstellungskosten derzeit und zukünftig zusammensetzen, wird 
nachfolgend verdeutlicht.  

Derzeitige Rechtslage  

Zur steuerlichen Herstellungskostenuntergrenze gehören die Materialkosten, die 
Fertigungskosten und die Sonderkosten der Fertigung sowie angemessene Teile der 
Materialgemeinkosten, der Fertigungsgemeinkosten und des Werteverzehrs des 
Anlagevermögens, soweit dieser durch die Fertigung veranlasst ist.  

Diese Untergrenze hat in der Praxis die größte Bedeutung. Da grundsätzlich ein möglichst 
niedriger steuerlicher Gewinn angestrebt wird, werden nur die notwendigen Kosten aktiviert, die 
restlichen Kosten bleiben im Aufwand und sind damit sofort abzugsfähig. Darüber hinaus bietet 
sich dieser Wert an, weil er sowohl in der Handels- als auch in der Steuerbilanz angesetzt 
werden kann. Der Vorteil liegt hier in der Wirtschaftlichkeit, da die Ermittlung der 
Herstellungskosten zum Teil sehr arbeitsintensiv ist.  

Ausblick  

Durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Regeln zur Maßgeblichkeit 
der Handels- für die Steuerbilanz geändert. Zu den Auswirkungen hat sich die Finanzverwaltung 
erstmals im März dieses Jahres geäußert.  

Danach sollen in die steuerliche Herstellungskostenuntergrenze auch angemessene Teile der 
Kosten der allgemeinen Verwaltung sowie angemessene Aufwendungen für soziale 
Einrichtungen des Betriebes, für freiwillige soziale Leistungen und für die betriebliche 
Altersversorgung fließen. Das bedeutet de facto eine Aktivierungspflicht anstelle des bisherigen 
Aktivierungswahlrechts.  

Ursprünglich sollte die neue Herstellungskostenuntergrenze bereits für den 
Veranlagungszeitraum 2009 gelten. In dem nun veröffentlichten Schreiben macht die 
Finanzverwaltung zumindest einen zeitlichen Rückzieher. Es wird nämlich nicht beanstandet, 
wenn die bisherige steuerliche Herstellungskostenuntergrenze für Wirtschaftsjahre, die vor der 
Veröffentlichung einer geänderten Fassung der Einkommensteuer-Richtlinien enden, weiter 
angewendet wird.  

Hinweis: Bei der handelsrechtlichen Bilanzierung besteht für die vorgenannten Aufwendungen 
(Kosten der allgemeinen Verwaltung etc.) - auch nach BilMoG - ein Aktivierungswahlrecht. Sofern 
in der Handels- und Steuerbilanz ein einheitlicher Ansatz angestrebt wird, müssen Unternehmen 
zukünftig (nach der geänderten Richtlinienfassung) auch in der Handelsbilanz den 
Vollkostenansatz wählen (BMF-Schreiben vom 22.6.2010, Az. IV C 6 - S 2133/09/10001).  

 


